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vorhande wäre . (S. 97,L  E  2  vorhanden wäre (S. 97,  <  _ da wir aus demselben Verlag 1932  Y  „Seinsrhytmik‘“ von Thoma  Angelica Walter und 1933 „Der Auf-  2  stieg durch die Frau“ von Mina rWe_b'ef, seither aber auch „Macht  der Frau‘“ von Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“  von Gertrud von le Fort haben. Auch damit wird nicht jeder  einverstanden sein, daß die vier Altersstufen den vier Tempera-  menten zugewiesen werden (S. 144); noch weniger damit, daß die  körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“  angesehen wird (S. 151), wo uns Friedrich Schneider in der „Ka-  tholischen Familienerziehung‘ (S. 130 ff.) vom Gegenteil zu über-  zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugendlichen  Wenn wir auch nicht in  als möglich hingestellt wird (S. 166).  allem die Ansichten des Verfassers teilen, müssen wir ihm doch  für eine Reihe fester Faustr  egeln für die Praxis der Seelsorge  dankbar sein.  :  Linz a. d. D.  Dr 5& 2’rohaskaf  Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des Codex Juris  Canonici. I. Band: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personen-  recht. Begründet. von + Eduard Eichmann, neu bearbeitet von  Klaus Mörsdorf. Sechste Auflage. 8° (528). Paderborn 1949, Verlag  Ferdinand Schöningh. Brosch. DM 14.—, geb. DM 18.—.  Mitten in der Arbeit an der Neuauflage dieses Lehrbuchaé  S  ist Eduard Eichmann, der hochverdiente Münchner Kanonist, am  26. April 1946 von dieser Welt abberufen worden. Die Neubear-  beitung durch seinen Schüler und Nachfolger an der Universität  in München, Klaus Mörsdorf, sieht eine Erweiterung des Werkes  auf drei Bände vor. Der vorliegende erste Band enthält die Ein-  leitung, die Allgemeinen Normen und das Personenrecht. Mit der  Erweiterung bot sich die Möglichkeit, die weitschichtigen Gebiete  des kanonischen Rechtes tiefer zu durchdringen und vor allem  praktische. Fragen ausführlicher zu behandeln. Es ist unmöglich,  im Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einzu-  gehen. Das Lehrbuch, das über die Grenzen Deutschlands hinaus  \  Beachtung gefunden hat, bedarf keiner Empfehlung mehr; es’  spricht für sich. Wenn es auch, wie bisher, vorzüglich‘ dem  Studium des Kirchenrechtes dienen will, so wird es doch auch  der in der kirchlichen Gerichts-, Verwaltungs- und Seelso  praxis stehende Priester mit Nutzen zu Rate ziehen.  K  x  / 1änz a d D:  Dr. J. Obernhumer. -  Die christlichen Kirchen als souveräné Rechtsgemeinschaften.  Von Heinrich Brandweiner. 8° (116). Graz-Wien 1948, Verlag Ulri  ch  Moser. Kart. S, 18.60,  In der vorliegenden Habilitationsschrift hat es sich der Ka- Ö  nonist und Völkerrechtler an der Grazer juridischen Fakultät  zur Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-  subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschaft bis in die  neuere Zeit nur Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, „hat  sie in den letzten Jahren auch nichtstaatlichen Rechtsgemein-  schaften Völkerrechtssubjektivität zuerkannt. Dies gilt vor allem  bezüglich der katholischen Kirche, deren ‘’Oberhaupt, der Papst,  auch nach dem Verlust des Kirchenstaates allgemein als geist-  lcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht  anerkannt wurde. Nicht gilt dies im gleichen Maße von den nicht-  katholischen christlichen Réligionsgemeinschaftendemselben Verlag 32
„Seinsrhytmik“ VO  > TThe IT Angelica Walter und 1933 „Der Auf- S  2stieg dur‘ die Frau“ vVvon Mina Weber, seither aber auch- „Macht
der Frau“ VO.  b Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“
von Gertrud VOInl le Fort en Auch amı wird nicht jeder
einverstanden se1in, daß e vlier Altersstufen den ıer Tempera-
menten zugewlesen werden 144); och weniger damıit, daß die
körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“
angesehen wird 151), Friedrich Schneider 1n der „Ma-
Sschen Familienerziehung  .. 130 VO: Gegenteıil über-
zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugen;  ıchen

Wenn WIr auch N1IC: 1nöglich hingestellt WwIird 166)
allem die Ansichten des Verfassers teilen, mussen WIr ihm och

e1iNe el fester austregeln für die TaxXıs der Seelsorge
dankbar Sein.

Linz Dr. $rohaskaL ‘
Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des exX Juris

Canoni1ic1. 5  nd Einleitung, 1gemeiner eil und ersonen-
recht. Begründet VOomn UAT: ıchmAann, Neu bearbeiftfet von

Örsdorf. Sechste 80 aderbDorn 1949, Verlag
Ferdinand Schöningh. TOSC. 1  — geb ——

Mitten 1n der der euauflage 1eses Lehrbuches
duard 1  9 der ochverdiente Münchner Kanonist,
pr 1946 VO.  5 dieser Weit abberufen worden. Die Neubear-

beitung urch seinen Schuler und Nachfolger der Universitä
München, Klaus Mörsdorf, S1e. eine Erweiterung des er  es

auf drei an VO.  m3 Der vorliegende erste and enthält die Eıin-
ı1tun die Allgemeinen ormen un Personenrecht. Mit der
Erweiterung sich die öglichkeıit, die weitschichtigen Gebiete

kanonischen Rechtes tiefer urchdringen und VOrLr allem
praktische Fragen ausführlicher an! ist unmöglich,

Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einZzZuUu-
gehen. Das Lehrbuch, das bDer die TeNzen Deutschlands 1Naus
Beachtung ge  en hat, einer Empfehlung mehr
spricht für sich. Wenn auch, w1ıe ısher, vorzuüglich dem
tudium des Kirchenrechtes enen will, WTFr doch auch
der 1n der kirchlichen Gerichts-, erwaltungs- und Seelso
praxis stehende Priester mıit utzen Rate ziehen. rge-
Linz Dr bernhumer

Die christlichen Kirchen als uveräné Rechtsgemeinsc.
Von Heinrıch Brandweriner. z0 Graz-Wien 1943, erlag Ulrich
Moser. Kar  c+ 18.60

In der vorliegenden Habilitationsschrift hat, sıch der Ka-
NONLS' un! Völkerrechtler der Grazer juridischen Fakultät

Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-
subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschafit Dbis ın die

1t, Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, hatL  E  2  vorhanden wäre (S. 97,  <  _ da wir aus demselben Verlag 1932  Y  „Seinsrhytmik‘“ von Thoma  Angelica Walter und 1933 „Der Auf-  2  stieg durch die Frau“ von Mina rWe_b'ef, seither aber auch „Macht  der Frau‘“ von Oda Schneider und besonders „Die ewige. Frau“  von Gertrud von le Fort haben. Auch damit wird nicht jeder  einverstanden sein, daß die vier Altersstufen den vier Tempera-  menten zugewiesen werden (S. 144); noch weniger damit, daß die  körperliche Strafe als „durchaus zweckentsprechend und heilsam“  angesehen wird (S. 151), wo uns Friedrich Schneider in der „Ka-  tholischen Familienerziehung‘ (S. 130 ff.) vom Gegenteil zu über-  zeugen weiß, oder daß seelische’ Freundschaft unter Jugendlichen  Wenn wir auch nicht in  als möglich hingestellt wird (S. 166).  allem die Ansichten des Verfassers teilen, müssen wir ihm doch  für eine Reihe fester Faustr  egeln für die Praxis der Seelsorge  dankbar sein.  :  Linz a. d. D.  Dr 5& 2’rohaskaf  Lehrbuch des Kirchenrecllts auf Grund des Codex Juris  Canonici. I. Band: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personen-  recht. Begründet. von + Eduard Eichmann, neu bearbeitet von  Klaus Mörsdorf. Sechste Auflage. 8° (528). Paderborn 1949, Verlag  Ferdinand Schöningh. Brosch. DM 14.—, geb. DM 18.—.  Mitten in der Arbeit an der Neuauflage dieses Lehrbuchaé  S  ist Eduard Eichmann, der hochverdiente Münchner Kanonist, am  26. April 1946 von dieser Welt abberufen worden. Die Neubear-  beitung durch seinen Schüler und Nachfolger an der Universität  in München, Klaus Mörsdorf, sieht eine Erweiterung des Werkes  auf drei Bände vor. Der vorliegende erste Band enthält die Ein-  leitung, die Allgemeinen Normen und das Personenrecht. Mit der  Erweiterung bot sich die Möglichkeit, die weitschichtigen Gebiete  des kanonischen Rechtes tiefer zu durchdringen und vor allem  praktische. Fragen ausführlicher zu behandeln. Es ist unmöglich,  im Rahmen einer kurzen Besprechung auf Einzelheiten einzu-  gehen. Das Lehrbuch, das über die Grenzen Deutschlands hinaus  \  Beachtung gefunden hat, bedarf keiner Empfehlung mehr; es’  spricht für sich. Wenn es auch, wie bisher, vorzüglich‘ dem  Studium des Kirchenrechtes dienen will, so wird es doch auch  der in der kirchlichen Gerichts-, Verwaltungs- und Seelso  praxis stehende Priester mit Nutzen zu Rate ziehen.  K  x  / 1änz a d D:  Dr. J. Obernhumer. -  Die christlichen Kirchen als souveräné Rechtsgemeinschaften.  Von Heinrich Brandweiner. 8° (116). Graz-Wien 1948, Verlag Ulri  ch  Moser. Kart. S, 18.60,  In der vorliegenden Habilitationsschrift hat es sich der Ka- Ö  nonist und Völkerrechtler an der Grazer juridischen Fakultät  zur Aufgabe gestellt, die christlichen Kirchen als Völkerrechts-  subjekte nachzuweisen. Während die Wissenschaft bis in die  neuere Zeit nur Staaten als Völkerrechtssubjekte -gelten ließ, „hat  sie in den letzten Jahren auch nichtstaatlichen Rechtsgemein-  schaften Völkerrechtssubjektivität zuerkannt. Dies gilt vor allem  bezüglich der katholischen Kirche, deren ‘’Oberhaupt, der Papst,  auch nach dem Verlust des Kirchenstaates allgemein als geist-  lcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht  anerkannt wurde. Nicht gilt dies im gleichen Maße von den nicht-  katholischen christlichen RéligionsgemeinschaftenS1e iın den etzten en aucn nichtstaatlichen echtsgemein-
schaiten Völkerrechtssubjektivitä zuerkannt. Dies gilt VOL allem
bezüglich der katholischen rche, eren Trhaupt, der aps

ach dem erlust des Kirchenstaates allgemein als eist-
Kcher Souverän mit aktivem und passivem Gesandtschaftsrecht
anerkannt Nicht gilt dies gleichen Maße von den nicht-
katholischen christlichen Religionsgemeinschaften.



L1:1teratur

Angesichts der sSe1it drei Jahrzehnten aufstrebenden ökume-
nNıschen Bewegung und deren Tagungen Trd an aber auch bDei
den nichtkatholischen Religionsgemeinschaften eiNe rechtliche Be-
tätigung feststellen 1I1USSEeEeNTN. reilich darf, WI1e ezensen! be-
merken muß, nicht übersehen werden, daß die jetzigen er-
nationalen und interkonfessionellen Betätigungen der nıcht-
katholischen irchen mehr der Not der eit entstanden sind,
während S1e bei der katholischen 4C auf eine ihrem Wesen
zukommende Unıversalitäa zurückzuführen sind. darum dem
auftf der msterdamer Weltkirchenkonferenz definitiv konstituler-
ten Okumenischen Rat jemals eine der atholischen irche ahn-
che VvOlkerrechtliche Bedeutung zukommen wird, MUu. angesichts
der ort zutiage getiretenen konfessionellen Zerrissenheit mehr als
bezweifelt werden.

Wenn auch Rezensent einıgen en die 1C des
erfassers nicht teilen kann, muß die Schrift Brandweiner.
och als eın orıgıneliller und gelungener Versuch der Erweiterung
des klassischen Völkerrechtsbegriffes bezeichnet werden, der auch
für die irchenrechtswissenschafit befruchtend 1St.

GTraz Univ-Proj, Dr Josef Trummer

Marıa spricht ZUr Weit WFatımas Geheimn1s und weltgeschicht-
liche Sendung Von Prof Dr Gonzaga da Fonseca Siebente
uflage 30 (296 15 Bilder auf Kunstdruck) NNSDTUC 1943,
Marıanischer erlag Vom Paulusverlag Freiburg (Schweiz) g..
nehmigte Lizenzauflage für Österreich Deutschland Kart.
mit Schutzumschlag Da

UTrC| diese Lizenzauflage ist auch den Öösterreichischen Lesern
das berühmte Fatimabuch zugänglic gemacht worden Obwohl
heute bereits eine unübersehbare Literatur Der die organge
Fatima eXistiert hat Fonsecas Werk och den ersten
atz behaupten vermocht Wenn auch die Verehrung des Un-
befleckten Herzens Mariens Von den Ereignissen Portugal N1C.
angig 1ST 4ST och Sı  er, daß 1ese Verehrung durch
Fatima der egenwar die stärksten T1eDe erfahren hat
Sollte Neuauflage ommen und der Verfasser
Werk nicht selbst Revision unterziehen, wird eine
Stellungnahme Yitik, die sich ungster eit esonders
VO  =) seiten Dhanis manche etails der Darstellung
Fonsecas erhoben hat, nN1ıC. umgehen S56111. Denn auch die
Tömmigkeit untersteht dem 2setz der anrhneı

Innsbruck Dom. Thalhammer
Im Glanze der Heiligen Charakterbilder aus der Kirchenge-

ScChHh1CHNTIe Von Dr 0oSe Weingartner Mit Holzschnitten VO:  r
TAaANz Stummmvoll 39 NNSDITUC 1949, erlag Felizian auch.

—a
Der unermudlich schaffende nNnNsbrucker opS schenkt

hier eın schönes Buch, das als vollwertiger Ersatz für das De-
kannte, angs vergriffene Werk Hans Hümmelers „Helden und
eilige gelten kann Mit uter geschichtlicher ınfüuhlung werden

d Einzeldarstellungen und ZW E1 Sammelkapiteln Charakter-
bilder VOLl elden und Heiligen allen Teilen der Weltkirche
Von den en der Apostel Dis herauf das ahrhundert ge-
zeichnet Zeitnahe Anwendungen Schlagen vielfach die Brücke
ZU. eute Es werden N1C. ausschließlich VO  - der irche Dereits


